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Ergänzende Bestimmungen zur AVBWasserV 

des WASSERVERBANDES NORDHANNOVER 
 
 
 

1. Allgemeines  
 

1.1 Jeder Anschluss an die öf fent l iche W asserversorgungsanlage und 
jede Änderung des Hausanschlusses ist  vom Grundstückseigent ümer 
unter Benutzung eines beim W asserverband erhält l ichen Vo rdruckes 
zu beantragen. Dem Antrag sind insbesondere folgende Unter lagen  
beizufügen, soweit  s ich die erforder l ichen Angaben nicht  bereits aus 
dem Antrag selbst  ergeben:  

 

a) ein Lageplan mit  al len Seitenmaßen, Eintragung des anzuschl i e-
ßenden Gebäudes und des gewünschten Ver laufes der Hausa n-
schlussleitung sowie Angabe der Katasterb ezeichnung des Flur-
stückes,  

 

b) eine W asserbedarfsrechnung gem. DIN 1988 mit  Schemazeic h-
nung der Hausinstal lat ion,  

 

c) der Name des Instal lat ionsunternehmens, durch das die W asse r-
verbrauchsanlage einger ichtet  oder geändert  we rden sol l ,  

 

d) eine nähere Bezeichnung besonderer Einr ichtungen (z.B.  von 
Gewerbebetr ieben usw.) ,  für  die auf  dem Grundstück W asser 
verwendet werden sol l  sowie die Angabe des geschätzten W a s-
serbedarfs,  

 

e) Angaben über eine etwaige Eigengewinnungsanlage.  
 

1.2 Tr inkwasser lei tungsanlagen dürfen nur durch  zugelassene Instal la-
teure erstel l t ,  erneuert  und instandgesetzt  werden. Die Anlagen sind 
nach den Vorschr i f ten der DIN 1988 (TRW I) auszuführen. Tr inkwa s-
sergefährdende Apparate und Anlagen, die die Beschaf fenheit  des 
Tr inkwassers nachtei l ig  beeinf lussen kö nnen, dürfen vom Instal la-
teur weder angeschlossen noch eing ebaut werden.  

 
 

2. Baukostenzuschüsse (§ 9 AVBWasserV)  
 

Für den Anschluss an die öf fent l iche W asserversorgungsanlage erhebt der 
Verband Baukostenzuschüsse nach § 9 der Verordnung über Al lgemeine 
Bedingungen für  die Versorgung mit  W asser (AVBW asserV).  

 

2.1 Der Baukostenzuschuss wird nach Belastungswerten (BW ) (gem. den 
Richt l in ien des DVGW  für die Berechnung von Kaltwasser lei tungen 
und der DIN 1988) ermit tel t ,  d.h.  nach der an der Hauptabsperrvo r-
r ichtung (§ 10 Abs. 1 Satz 2 AVBW asserV) zur Verfügung gestel l ten 
Leistung (angegeben in Liter  /  Sekunde).  
 



Die Leistung des Anschlusses /  der Anschlüsse (angegeben in L i ter  /  
Sekunde) kann nach pauschal ier ten Ansätzen vorgegeben oder nach 
individuel ler  Berechnung gemäß Antrag ermit tel t  werden. Hieraus 
wird die Zahl der Belastungswerte (BW ) (gemäß den Richt l in ien des 
DVGW  für die Berechnung von Kaltwasser lei tungen und der DIN 
1988) ermit tel t  und festgesetzt .  
 

Die vom Verband an der Hauptabsperrvorr ichtung zur Verfügun g ge-
stel l te Mindest leistung des Anschlusses beträgt  0,97 l /s.  
 
 
a)  pauschal ier ter  Berechnungsansatz:  
 

Für jedes nach pauschal ier tem Berechnungsansatz anzuschl ieße nde 
Objekt  (u.a.  Gebäude oder  Gebäudetei le)  an die W asserver sor-
gungsleitung beträgt  
 

der Grund-Belastungswert 11 BW.  
 

Für jede W ohneinheit  (W E) des nach pauschal ier tem Berechnung s-
ansatz anzuschl ießenden Objektes beträgt  der  
 

Steigerungs-Belastungswert  
 

jewei ls zusätzl ich  
 

im  Erdgeschoss  4  im 4 .  Obergeschoss  10  

im 1 .  Obergeschoss  5  im 5 .  Obergeschoss  13  

im 2 .  Obergeschoss  6  im 6 .  Obergeschoss  16  

im 3 .  Obergeschoss  8  im 7 .  Obergeschoss  20  

 

Als W ohneinheit  wird eine abgeschlossene W ohnung bzw. eine W o h-
nung von insgesamt nicht  weniger als 30 m² W ohnf läche a ngesehen.  
 

W ohnungen mit  weniger als 30 m² W oh nf läche werden als ½ 
W ohneinheit  gewertet .  Bei W ohn- und Übernachtungsheimen und 
dergl.  werden vol le 30 m² W ohnf läche als eine W ohneinheit  angese-
hen. Dachgeschosse werden wie Vol lgeschosse bewertet .  
 
 
b)  individuel ler  Berechnungsansatz:  
 

Für anzuschl ießende Grundstücke, wohnhäusl iche Gebäude, W o h-
nungen (W ohneigentum),  gewerbl iche und sonst ige Entnahmeste l len 
kann die Leistung des Anschlusses /  der Anschlüsse (angeg eben in 
Liter  /  Sekunde) nach individuel ler  Berechnung gemäß Antrag ermi t -
tel t  werden. Hieraus wird die Zahl der Belastungswerte vom Verband 
nach den vorgenannten DVGW - und DIN Richt l in ien ermit tel t  und 
festgesetzt .  
 

Der Baukostenzuschusssatz für 1 Belastungswert beträgt z.Z .  60 ,00 € 
zuzgl.  7% MwSt.  = 64,20 € .  
 

Dieser Satz deckt  auch die Kosten der im öf fent l ichen Verkehr sraum 
l iegenden Tei le der Hausanschlussleitungen bis DN 50 mm ab.  

 

2.2 In neuen Versorgungsbereichen ermit tel t  s ich der Baukostenz u-
schusssatz aus der 0,7 - fachen Summe der anfal lenden Kosten zur 
Erstel lung und/oder Verstärkung der für  diesen Versorgungsb ereich 
erforder l ichen Vertei lungsanlagen dividier t  durch die Summe der B e-
lastungswerte al ler  W ohnungseinheiten und /  oder al ler  g ewerbl ichen 
und sonst igen Entnahmestel l en nach Abs. 2.1 in diesem Verso r-
gungsbereich.  
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2.3 Erhöht ein Anschlussnehmer seine Leistungsanforderung wesen t l ich,  
so ist  ein Baukostenzuschuss wie bei einem Neuanschluss zu za h-
len;  der Baukostenzuschuss vermindert  s ich hierbei um den Betrag,  
der für  den bestehenden Anschluss zu zahlen wäre.  

 
 

3. Hausanschlusskosten (§ 10 AVBWasserV in Verbindung mit § 5 Abs. 1 

AVBWasserV)  
 

Der Verband entscheidet  unter Anhörung des Grundstückseigentümers /  
Eigentümers /  Anschlussnehmers und unter W ahrung seiner berecht igten 
Interessen über die Art  (Mater ial) ,  Dimension (Durchmesser) ,  Zahl und L a-
ge (Ausgestaltung) des Anschlusses /  der Anschlüsse.  
 

Gleiches g i l t  für  Veränderungen des Anschlusses /  der Anschlüsse.  
 

Die Herstel lung von Ansch lüssen wird wie folgt  berechnet :  
 

3.1 Anschlüsse bis zu einer Nennweite (DN) 50 mm  
 

Bei einer Anschlusslänge von bis zu 10 m:  
 

 
ne t t o  ohne  MwSt .  

Gesam tpre is  

inc l .  7  % M w St .  

bis  DN 32 mm pauschal  580,00 €  620,60 €  

     DN 40 mm pauschal  680,00 €  727,60 €  

     DN 50 mm pauschal  1.080 ,00 €  1.155,60 €  

 
Für jeden weiteren Meter Anschlusslänge we rden berechnet:  
 

 ne t t o  ohne  MwSt .  
Gesam tpre is  

inc l .  7  % M w St .  

bis  DN 32 mm pauschal  28 ,00 €  29,96 €  

     DN 40 mm pauschal  30 ,00 €  32,10 €  

     DN 50 mm pauschal  32 ,00 €  34,24 €  

 
Für Anschlüsse mit  Mehrf achwasserzähleranlagen werden für  jede 
hinzukommende W asserzähleranlage berechnet:  
 

 
ne t t o  ohne  MwSt .  

Gesam tpre is  

inc l .  7  % M w St .  

bis  DN 32 mm pauschal  250 ,00 €  267,50 €  

     DN 40 mm pauschal  340 ,00 €  363,80 €  

     DN 50 mm pauschal  670 ,00 €  716,90 €  
 

Die genannten Pauschalpreise beinhalten al le übl iche n Lieferungen 
und Leistungen im pr ivaten Bereich.  W asserzähleranlagen u mfassen 
auch einen Rückf lussverhinderer sowie eine W artungsarm atur.  Nicht  
im Leistungsumfang enthalten sind Aufbruch und die W iederh erstel-
lung befest igter  Flächen, Bodenaustausch über die gesamte Grabe n-
t iefe und –breite,  (die Einsandung des Medienrohres mit  steinf reiem 
Boden ist  in den oben genannten Preisen enthalten),  mögl iche 
Grundwasserabsenkungen sowie die Herstel lung von W anddurc hbrü-
chen und deren spätere Abdichtung und besondere Verkehrssiche-
rungsmaßnahmen aufgrund behördl icher Anordnung . 



 
Für die im öf fent l ichen Verkehrsraum l iegenden Tei le der A nschlüsse 
werden berechnet:  
 

 ne t t o  ohne  MwSt .  
Gesam tpre is  

inc l .  7  % M w St .  

bis  DN 32 mm pauschal  680 ,00 €  727,60 €  

     DN 40 mm pauschal  710 ,00 €  759,70 €  

     DN 50 mm pauschal  730 ,00 €  781,10 €  
 

Diese Berechnung entfäl l t  bei der Erhebung von Baukostenzuschü s-
sen nach Abs. 2.1  
 

3.2 Die Kostenerstat tung für  Anschlüsse mit  größeren Nennweiten als 
DN 50 wird besonders vereinbart .  
 

3.3 Bei Veränderungen von Anschlüssen, die durch eine Änderung oder 
Erweiterung der Anlagen des Anschlussnehmers erforder l ich oder 
aus anderen Gründen vom Anschlussnehmer veranlasst  werden, 
werden die entstehenden Kosten in Rechnung ge stel l t .  
 

3.4 Nach Beendigung des Versorgungsvertrages (Außerbetr iebnahme /  
St i l l legung des Anschlusses) ist  der W asserverband Nordhannover 
berecht igt ,  die Anschlussleitung abzutrennen.  
Die Außerbetr iebnahme /  St i l l legung des Anschlusses ist  vom 
Grundstückseigentümer formlos schr i f t l ich zu beantragen. Die b e-
stehende Rechtsprechung für  den Fal l  des Vorhandenseins von Be-
wohnern des abzutrennenden Grundstückes /  Gebäudes /  Objektes 
ist  zu beachten!  

 

4. Sonstige mit den Tarifen nicht abgegoltene Kosten  
 

Bei der Berechnung der nachstehend aufgeführten sonst igen mit  den Tar i-
fen nicht  abgegoltenen Kosten, wird vom jeweils geltenden Stundenve r-
rechnungssatz für  einen Monteur des W asserverbandes Nordhannover 

ausgegangen (z.Zt .  62,90 € + 7% MwSt.  =  67,30 €) .  Von dieser Regelung 
ist  der Abschnit t  4.3 ausgenommen.  
 

4.1 Kosten für  die Inbetr iebsetzung von Kundenanlagen (§ 13 AVBW as-
serV sowie § 33 AVBW asserV)  
 

Für die Inbetr iebsetzung von Kundenanlagen gemäß § 13 Abs. 3 AV-
BW asserV werden je W asserzähler berechnet:  
 

1,0 Stunde 
 

Die Einstel lung und W iederaufnahme der Versorgung gemäß § 33 
Abs. 3 AVBW asserV wird nach Aufwand berechnet,  mindestens j e-
doch mit  
 

1,4 Stunden 
 

Für vergebl iche W ege im W iederholungsfal l  bei Inbetr iebnahme s o-
wie Nachprüfung von Anlagen werden berechnet  
 

0,8 Stunden 
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4.2 Kosten für  das Auswechseln und Prüfen von Zählern (§ 19 AVBW as-
serV) 
Das Auswechseln von Messeinr ichtungen aus Gründen, die vom 
Kunden verursacht s ind,  wird nach Aufwand berechnet,  mindestens 
jedoch mit  
 

1,4 Stunden 
 

Zusätzl ich sind die Mater ialkosten einer eventuel l  beschädigten 
Messeinr ichtung oder sonst iger Bautei le zu erstat ten.  
 

Die vom Kunden gemäß § 19 AVBW asserV für  das Nachprüfen von 
Zählern zu erstat tenden Kosten ergeben sich aus der Kostenor dnung 
für  die Beglaubigung von Meßgeräten für  Elektr izi tät ,  Gas, W asser 
und W ärme (Beglaubigungskostenordnung) vom 09. Januar 1989 in 
der jeweils ge ltenden Fassung zuzügl ich der Kosten für  den Ein -  und 
Ausbau gemäß Zif f .  4.1.  
Die Kosten werden nicht  berechnet,  wenn die Prüfung der Messein-
r ichtung erg ibt ,  dass die gesetzl ichen Verkehrsfehlergrenzen übe r-
schr i t ten wurden.  
 

4.3 Kosten für  die Mahnung fäl l iger Rechnungen § 27 AVBW asserV:  
 
Nach Verzugseintr i t t  entstehende Mahnkosten werden entsprechend 
der „Kostenverordnung für  die Verwaltungsvol lst reckung wegen 
Geldforderungen“ berechnet.  
 

W ährend des Verzuges werden Zinsen in Höhe von 5 % über dem 
Basiszinssatz der europäischen Zentralbank berechnet.  Dem A n-
schlussnehmer bleibt  unbenommen nachzuweisen, dass Mahnko sten 
überhaupt nicht  oder in ger ingerer Höhe als berechnet entstanden 
sind.  

 
 

5. Fäll igkeit  (§ 27 AVBWasser)  
 

Rechnungen und Abschläge werden zu dem vom W asserverband Nordha n-
nover angegebenen Zeitpunkt,  16 Tage nach Zahlungsauf forderung fä l l ig  

 
 

6. Umsatzsteuer  
 

Bei Änderung der gesetzl ichen Höhe der Umsatzsteuer (Mehrwertste uer /  
MwSt.)  ändern sich die genannten Gesamtpreise en tsprechend.  

 
 

7. Inkrafttreten  
 

Diese ergänzenden Best immungen zur AVBW asserV des W asserverba ndes 
Nordhannover t reten zum 01. Januar 2023 in Kraf t .  

 
Burgwedel,  den 16. Dezember 1997  
 

Wasserverband Nordhannover 
 
Verbandsvorsteher                                              Verbandsgeschäf tsfü hrer  



 
 

Anlage A 
zu den Ergänzenden Bestimmungen des Wasserverbandes  

Nordhannover zur AVBWasserV  
 
 

Stand: 01.01.2025 
 
 

Der W asserverband Nordhannover  s te l l t  W asser  auf  der  Grundlage der  jewei ls  gel-
tenden „Verordnung über  Al lgemeine Bedingungen für  d ie Versorgung m it  W asser  
(AVBW asserV)“  und den h ierzu er lassenen „Ergänzenden Best immungen des W as-
serverbandes Nordhannover“  W asser  zu fo lgenden Preisen zur  Ver fügung.  
 

1. Wasserpreis 
 

Der W asserpreis  setzt  s ich zusammen aus e inem Grundpreis  und e inem Mengen-
preis .  
 

1.1 Grundpreis 
 

Der Grundpreis  wird nach der  Nenngröße der  verwendeten W asserzähler  bemessen,  
er  beträgt  je  Monat :  
 

  net to  Gesam tpre is  

  ohne MwSt .  inc l .  7% Mw St .  

bei  e iner  Nenngröße von  b is  Q n2,5 /Q 3=4 7 ,00 €  7,49 €  

bei  e iner  Nenngröße von     Q n6   /Q 3=10 16,80 €  17,98 €  

bei  e iner  Nenngröße von     Q n10 /Q 3=16 28 ,00 €  29,96 €  

bei  e iner  Nenngröße von     Q n15 /Q 3=25 42 ,00 €  44,94 €  

bei  e iner  Nenngröße von     Q n25 /Q 3=40 70,00 €  74,90 €  

bei  e iner  Nenngröße von     Q n40 /Q 3=63 112 ,00 €  119,84 €  

bei  e iner  Nenngröße von    Q n60/Q 3=160 168 ,00 €  179,76 €  

bei  e iner  Nenngröße von     Q n150/Q 3=250 420 ,00 €  449,40 €  

 
 
Der  Grundpreis  für  d ie Benutzung e ines Standrohres beträgt  je  angefangenen Monat  

37,50 € zuzügl ich 7 % MwSt.  = 40,13  € .  
Im  Versorgungsgebiet  des W asserverbandes Nordhannover  s ind ausschl ießl ich Stan-
drohre d ieses Verbandes zu benutzen.  Der  Benutzer  haf tet  für  W asserver lus te,  
Schäden am Standrohr  sowie beim Ver lus t  des Standrohres.  Für  jedes gemietete 
Standrohr  is t  e ine Kaut ion zu h inter legen.  Sie beträgt  bei  Standrohren m it  ¾“ -Zol l -
Anschluss und bei  Standrohren m it  ¾“  Zol l -  und 2-Zol l -Anschluss 900,00 €.  Eine Ver-
zinsung d ieses Betrages er fo lgt  n icht .  
 

1.2 Mengenpreis 
 

Der Mengenpreis  wird nach de r  Menge des aus der  öf fent l ichen W asser le i tung ent -
nommenen W assers  bemessen,  er  beträgt  je  m³   
 

net to ohne MwSt.  Gesamtpreis incl .  7% MwSt.  

1,50 €  1 ,61 €  

 

2. Umsatzsteuer 
 

Bei Änderung der  gesetzl ichen Höhe der  Umsatzsteuer  (Mehrwer ts teuer  /  MwSt. )  än-
der t  s ich der  Gesamtpreis  entsprechend.  
 

3. Inkrafttreten 
 
Diese Fassung der  Anlage A zu den ergänzenden Best immungen des W asserverban-
des Nordhannover  zur  AVBW asserV t r i t t  am 01.  Januar  202 5 in Kraf t .   
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Rechtsstand:     01.01.2025 
Redak t ionel ler  Stand:    06.12.2022 
Stundensätze nach Abschni t t  4 ,  Stand:  01.03.2024 

 


